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Qualitätssicherung
in der Kardiologie

Koronarangiographie
Die Gesamtzahl der abgelieferten Datensätze
für die Koronarangiographie lag im Jahr 2002
bei 26.866 (2001: 15.308). Diese dramatische
Zunahme ist wahrscheinlich nur in geringem
Maße durch eine echte Fallzahlsteigerung zu
erklären, sondern vielmehr durch eine ver-
mehrte Dokumentation und Abgabe von Da-
tensätzen vor dem Hintergrund einer drohen-
den Sanktionierung.

Bundesweit hat die Zahl der durchgeführten
Koronarangiographien um 5,7 % zugenom-
men.  Abbildung 1 zeigt die Frequenz der Indi-
kationen zur Koronarangiographie in Sachsen;
die koronare Herzerkrankung lag mit nahezu
70 % an erster Stelle, die Häufigkeit eines un-
auffälligen Koronarbefundes befand sich mit
einem Durchschnitt von 17,23 % in dem an-
gestrebten Korridor zwischen 5 und 20 %.  Die
Vitiendiagnostik und die Kardiomyopathien
liegen unter 5 %.  Die postoperative Kompli-
kationsrate der Koronarangiographie betrug
0,13 %.

Koronarintervention 
(PTCA, Stentimplantation) 
Die Zunahme der PTCA lag im Bundesdurch-
schnitt bei 6,2 %.  In Sachsen wurden 2.443
Interventionen pro Mio Einwohner durchge-
führt, und lag damit in der unteren Hälfte des
Bundesdurchschnittes (2.519).

Komplikationen nach PTCA/Stent.
Die Komplikationsrate in Sachsen lag deut-
lich unter dem Bundesdurchschnitt; die intra-
operativen Komplikationen bestanden im Ver-
schluss des dilatierten Gefäßes, Myokardnek-
rose und Exitus.  Vaskuläre Komplikationen,
wie Hämatom, Aneurysma spurium und
Embolie, die eine chirurgischen Revision
erforderlich machten, traten in 0,76 % der
Interventionen auf und lagen damit deutlich
unter der 1 %-Schwelle.

Postoperative Komplikationen bei Hochrisiko-
patienten mit Diabetes mellitus, Schlaganfall,
eingeschränkter LV-Funktion und terminaler
Niereninsuffizienz waren deutlich häufiger.
Die Mortalität bei diesen Patienten lag in
Sachsen bei insgesamt  3,74 %.

Schrittmacher
Die Daten für die Schrittmacherimplantation
und Revision wurden 2002 zum ersten Mal
nicht mehr nur auf freiwilliger Basis erfaßt.
Dennoch war die Vollständigkeit der Daten
nicht befriedigend, da je nach dem zugrunde

liegenden Ausgangswert nur zwischen 40%
und 60% der Implantationen und Revisionen
erfasst wurden. Die Aussagekraft der Auswer-
tung ist deshalb eingeschränkt. Abgesehen von
Sondenfehlfunktion in Höhe von 5% nach
Implantation waren keine Auffälligkeiten er-
kennbar.

Prof. Dr. med. habil. Gerhard Schuler
Vorsitzender der Arbeitsgruppe Kardiologie

Externe vergleichende Qualitätssicherung
im Freistaat Sachsen im Jahr 2002

Abbildung 1:
KHK: koronare Herzerkrankung. 
Ausschluss: Ausschluss koronare Herzerkrankung.
CMP: Kardiomyopathie. 
AKE: Aortenklappenerkrankung. 
MKE: Mitralklappenerkrankung. 
Vitium: anderes Vitium. 
Hypertensiv: Hypertensive Herzerkrankung.
Andere: Andere Herzerkrankung. 

Verteilung der Indikationen 
für die  Koronarangiographie

Abbildung 2: Sachsen liegt mit einer Frequenz von
2.443 pro Mio Einwohner in der unteren Hälfte des
Bundesdurchschnittes.

Frequenz der PTCA/Stentimplantation 
nach Bundesländern

Abbildung 3: Die Komplikationsrate lag in Sachsen
mit 0,68% deutlich unter dem Bundesdurchschnitt.
Die häufigste Komplikation bestand im Verschluss
des dilatierten Gefäßes.

Komplikationen nach PTCA/Stent

Qualitätssicherung
in der operativen Gynäkologie

Die externe vergleichende Qualitätsdarstellung
ist heute ein etabliertes Verfahren. Bereits 1997
wurden in Hessen das Projekt „Qualitätssi-
cherung in der operativen Gynäkologie“ ein-
geführt.
In Sachsen fand 1999 erstmalig eine freiwil-
lige Erfassung von definierten Fallpauschalen
und Sonderentgelten im Leistungsbereich ope-
rative Gynäkologie statt. Seit 2001 ist diese
Maßnahme für alle zugelassenen Kranken-
häuser bundesweit verpflichtend und gerade
bei gynäkologischen Erkrankungen von gro-
ßer Bedeutung. Die operative Behandlung des
Uterus myomatosus ist eine sehr häufige Diag-
nose in der Frauenheilkunde und innerhalb
der Kliniken die 16. häufigste vollstationäre
Entlassungsdiagnose für Frauen in Deutsch-
land.
Ende des Jahres 2002 lag die Auswertung der
operativen Gynäkologie für das Jahr 2001
vor. Teilnehmende Einrichtungen in Sachsen
waren 62 Krankenhäuser. Die Zahl der doku-
mentierten Eingriffe belief sich auf 12.788
gynäkologische Operationen. Mit der Bundes-
auswertung 2002 existiert erstmalig eine Aus-
wertung nach einer einheitlichen Erhebung
und der bundesweite Vergleich der Ergebnis-
se der einzelnen Einrichtungen ist möglich. 
Der Auswertung zugrunde liegen 17 Quali-
tätsmerkmale. Im Wesentlichen erfolgte die
Qualitätsauswertung nach wie vor bei Ein-
griffen am Organ Uterus.
Die Fallpauschalen und Sonderentgelte der
Mamma wurde von den Gynäkologen mit
dem Modul 15/1 und von den Chirurgen mit
dem Modul 18/1 erfasst. Da dies doch mit sehr
unterschiedlich strukturierten Datensätzen
erfolgte, ist eine statistisch relevante Aussage
über die Gesamterfassung der Eingriffe an
der Mamma für das Jahr 2002 nicht möglich.
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Dies wird sich erst in der Auswertung des
Jahres 2003 ergeben, bei der ein verbesserter
Datensatz zugrunde liegt und ab 2004, wenn
von allen Einrichtungen einheitlich mit dem
Datensatz des Modul 18/1 erfasst wurde. 
Bei den Uteruseingriffen war die Erfassung
der Organverletzungen unter allen Patientinnen
mit Uteruseingriffen ein auffälliger Qualitäts-
indikator. Als Qualitätsziel wurde angestrebt,
möglichst wenige Patientinnen mit Organver-
letzungen zu haben. In Sachsen wurden 108
Fälle von insgesamt 9726 Operationen doku-
mentiert, das ergibt einen Landesdurchschnitt
von 1,11 %. 58 Krankenhäuser haben mindes-
tens 20 Fälle in dieser Grundgesamtheit. Bun-
desdurchschnittlich liegt die Organverletzungs-
rate bei 1,14 %, das heißt, der Landesdurch-
schnitt in Sachsen liegt geringfügig unter dem
Bundesdurchschnitt.

Es erfolgt eine Erfassung getrennt nach be-
troffenen Organen. 
Statistische Probleme bei der Bewertung des
Qualitätsmerkmals Organverletzungen können
kleine Fallzahlen und seltene Organverletzun-
gen sein. Die Arbeitsgruppe Gynäkologische
Qualitätssicherung bei der Sächsischen Lan-
desärztekammer hat beschlossen, einen struk-
turierten Dialog mit den Krankenhäusern zu
führen, die für dieses Qualitätsmerkmal statis-
tisch relevant hohe Anteile dokumentiert haben. 
Es wurden bereits 10 dokumentierte Fälle
mit einer betroffenen Klinik diskutiert, übrig
blieben bei diesem Dialog lediglich 2 Organ-
verletzungen von ca. 350 durchgeführten
Hysterektomien, die aber zu keiner der oben
angeführten schweren Komplikationen führ-
ten. Die Organverletzungen dieser Einrichtun-
gen belaufen sich, bereinigt man die Daten
um die fehldokumentierten Fälle, auf 0,7 %,
deutlich unter dem sächsischen Durchschnitt
und dem Bundesdurchschnitt. 
In dieser Form werden weitere Einzelfallana-
lysen von den betroffenen Chefärzten schrift-
lich erbeten.
Bei der Bundesauswertung fällt auf, dass so-
wohl bei den Hysterektomien als auch bei
den laparoskopischen Eingriffen Krankenhäu-

ser keinen einzigen Fall einer Organverlet-
zung dokumentiert haben. Das heißt dreivier-
tel aller Einrichtungen haben zum Beispiel
bei laparoskopischen Eingriffen keine einzige
Organverletzung dokumentiert. Dies ist ebenso
auffällig wie eine hohe Anzahl von dokumen-
tierten Organverletzungen. Es handelt sich
möglicherweise um ein „underreporting“, so
dass auch bei diesen Krankenhäusern um
eine Erklärung gebeten werden müsste. 
Auch das junge Alter von Patientinnen unter
35 Jahren mit Hysterektomie sollte als Qua-
litätsindikator herangezogen werden.

Anzahl Patientinnen
< 35 Jahre mit
Hysterektomie
(benigne Erkr.)

8 Fälle
7 Fälle
6 Fälle
5 Fälle
4 Fälle
3 Fälle
2 Fälle
1 Fall

Anzahl Kliniken,
die diese 

Häufigkeit 
angegeben haben

2 Kliniken
3 Kliniken
1 Klinik

3 Kliniken
6 Kliniken
11 Kliniken
15 Kliniken
8 Kliniken

Abbildung 1: Anteil Organverletzungen unter allen
Patientinnen mit Uteruseingriffen
Aus: Gynäkologische Operationen 
– Bundesauswertung 2002 –

Abbildung 2: Anteil Organverletzungen unter allen
Patientinnen mit Uteruseingriffen
Gynäkologische Operationen 
– Jahresauswertung 2002 – Sachsen

Bei Organverletzungen sind in der Regel be-
troffen die Harnblase, der Harnleiter, der Darm
und die Blutgefäße des Beckens. Die Folge
können Revisionseingriffe sein, Verlängerun-
gen der Operationszeit, erhöhte Morbidität,
gelegentlich Invalidität.

Patientinnen unter 35 Jahren mit
Hysterektomie (benigne Erkrankung)
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Auch in diesem Falle sollte mit Krankenhäu-
sern, die mehrere Fälle dokumentiert haben,
ein strukturierter Dialog geführt werden. 

Der Ausschuss ist sich durchaus bewusst, dass
auch bei einer Frau unter 35 Jahren eine Indi-
kation zur Hysterektomie bestehen kann, zum
Beispiel: Atonie, großer Uterus myomatosus,
Carcinoma in situ oder schwere Dysplasien
der Portio bei abgeschlossener Familienpla-
nung.

In den Auswertungen findet man weiterhin
Ergebnisse bezüglich Wundinfektion sowie
Blutübertragungen, die keine signifikanten Auf-
fälligkeiten gegenüber dem Vorjahr zeigen.
Probleme der Datenerfassung bieten die Aus-
wertungsinstrumente für Krankenhäuser mit
unvollständiger und möglicherweise nicht va-
lider Dokumentation. Diese müssten weiter
entwickelt werden. Softwareprobleme, Probleme
der Daten- und der Plausibilitätsprüfung und
des Datentransfers zur auswertenden Firma

sollten verbessert werden. Vorraussetzungen
für die Wirksamkeit des strukturierten Dialoges
aufgrund vorliegender auffälliger Ergebnisse
wäre ein früheres Vorliegen der Ergebnisse als
bisher. So wäre wünschenswert, dass die Aus-
wertung von 2003 uns schon sehr bald zur
Verfügung steht.

PD Dr. med. habil. Karl-Werner Degen
Vorsitzender der AG Gynäkologie

Bioterrorismus und Pocken 
– fachspezifische Kommentierung 
der in Deutschland getroffenen
Vorbereitungen für den Ernstfall

Der Ausschuss „Hygiene und Umweltmedi-
zin“ der Sächsischen Landesärztekammer hat
auf seiner Sitzung am 2. Februar 2004 nach-
stehende Stellungnahme zum derzeitigen Stand
der Vorbereitungen zum Thema Bioterrorismus
und Pocken für den Ernstfall verabschiedet:

Die Jahre 2002 und 2003 waren unter anderem
politisch gekennzeichnet durch eine echte
oder vermeindliche Gefahr von bioterroristi-
schen Anschlägen, was besonders im Fall der
Pocken zu erheblicher Verunsicherung bis
Angst in breiten Kreisen der Bevölkerung  ge-
führt hat. Eine sachliche Aufklärung und Be-
schreibung der Risiko-Nutzen-Konstellation
einer Pockenimpfung, die seit 1979/80 in
Deutschland und weltweit zurecht abgeschafft
wurde, durch Fachexperten zum Beispiel des
Robert-Koch-Institutes (siehe Artikel „Eine
Wiedereinführung der Pockenimpfung ist der-
zeit nicht notwendig“ Deutsches Ärzteblatt
Jg. 100/4/C 145/146 vom 24. 1. 2003) hat da-
ran nur marginal etwas geändert. Die unange-
messenen praxisfernen Maßnahmeregelungen
der Regierungsverantwortlichen in Bund und
Ländern legen davon beredes Zeugnis ab.
Die gesamtgesellschaftlichen Folgen waren
Kosten von mehreren 100 Millionen € für
viele Millionen Dosen Pockenimpfstoff von
zumindest teilweise verminderter Qualität
und nicht geprüfter Effektivität, für Tonnen
von Impfnadeln wegen übereilter Einführung
einer in Deutschland nicht evidenzbasierten

Impfmethode und der sachgerechten Vertei-
lung und Lagerung von beiden. Hinzu kam
ein immenser Arbeitsaufwand des Öffentlichen
Gesundheitsdienstes bei der Erarbeitung eines
Seuchenplanes inklusive einer Logistik zur
Impfung der gesamten Bevölkerung binnen
weniger Tage.

Der Ausschuss für Hygiene und Umweltme-
dizin hat sich mit allen Fragen eingehend be-
schäftigt und rät nochmals allen Ärzten ein-
dringlich:

1. Beachten der Nutzen-Risiko-Konstellation:
Bei der Pockenimpfung der gesamten Bevöl-
kerung ist mit schwerwiegenden Erkrankun-
gen, Dauerschäden und Todesfällen zu rech-
nen. Konkret ereigneten sich in der DDR von
1952 bis 1972 bei einer Anzahl von 11.656
Mill. Pockenimpfungen 1148 atypische Impf-
verläufe (= 98,5/1 Mill.); davon 113 Todes-
fälle (= 9,7/1 Mill.)   und  522 ( 96/1 Mill.)
postvakzinale Encephalitiditen.
2. Eine Impfung sollte nur vorgenommen
werden beim Vorliegen einer amtlichen Impf-
empfehlung mit einem von der nationalen
(PEI) oder europäischen (EMEA) Behörde
zugelassenen Impfstoff. Beides ist gegenwär-
tig nicht der Fall.
3. Die rechtlichen Voraussetzungen für die
Haftung bei den zu erwartenden  Impfschäden
sind zurzeit juristisch nicht eindeutig als Staats-
haftung ausgewiesen. Nach den Ausführun-
gen des Sächsischen Staatsministeriums für
Soziales (siehe „Ärzteblatt Sachsen“, 10/2003,
S.448 bis 450)  besteht derzeitig immer die
Möglichkeit, im Einzelfall das Haftungsrisiko
auf den Impfarzt abzuwälzen.

Daraus geht hervor, dass die Bundesregierung
und die Länderregierungen ihrer gesamtge-
sellschaftlichen Verantwortung für das Wohl
der Bevölkerung im Falle eines bioterroristi-
schen Anschlages mit Pockenerregern, näm-
lich der Gewährleistung einer praxisrelevan-
ten Infektionsprophylaxe und Herdbekämp-
fung, nicht wirklich nachgekommen sind. Nach
dem Urteil des Ausschusses muss in der Po-
ckenbekämpfungsstrategie an erster Stelle zwin-
gend ein Herdbekämpfungsprogramm stehen,
in das selbstverständlich Pockenimpfungen in-
tegriert werden. Zur praktischen Umsetzung
muss dazu die Einsatzzuständigkeit der allge-
meinen Inneren Verwaltung und des Katastro-
phenschutzes gewährleistet sein. Dies kann
nicht allein auf das Gesundheitswesen abge-
wälzt werden.
Erst an zweiter Stelle – bei gegebener epide-
miologischer Indikation wie zum Beispiel ge-
häuftes Auftreten von Pockenerkrankungen
an verschiedenen Orten – ist eine Impfung der
gesamten Bevölkerung in Erwägung zu zie-
hen. Diese aber ist nur in kurzer Zeit durch-
setzbar als Pflichtimpfung im Katastrophen-
fall, wie dies im § 20 (6 und 7) IfSG auch
vorgesehen ist. Dabei sollten sich unsere Po-
litiker bei allen diesbezüglichen Regelungen
einer klaren eindeutigen Sprache bedienen.
Ein unübertroffenes Vorbild haben sie von un-
seren Altvorderen im Impfgesetz vom 8. April
1874 im Reichsgesetzblatt Nr. 11 zur Ver-
fügung.

Anschrift des Vorsitzenden des Ausschusses
„Hygiene und Umweltmedizin“:

Prof. Dr. med. habil. Siegwart Bigl
Ludwigsburgstr. 21

09114 Chemnitz

Hygiene aktuell


